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Sprechzeiten Bürgermeister
Di.	 09:00	–	11:30	Uhr
	 15:00	–	18:00	Uhr	
	 und	nach	Vereinbarung

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung
Di.	 09:00	–	12:00	Uhr
	 13:00	–	18:00	Uhr
Do.	09:00	–	12:00	Uhr
	 13:00	–	16:00	Uhr

Öffnungszeiten Meldebehörde
Di.	 15:00	–	18:00	Uhr

Liebe	Bürgerinnen	und	Bürger	unserer	Gemeinde,
das	heutige	Titelbild	soll	Sie	nicht	nur	erfreuen,	es	soll	Sie	vielmehr	um	Ihre	Ideen	bitten.	Die	Birken	entlang	der	Waldenburger	
Straße	wurden	größtenteils	unter	der	Überschrift	„Mach	mit	schöner	unsere	Städte	und	Gemeinden“	im	Jahr	1978	gepflanzt.	
Das	ist	mittlerweile	schon	lange	her	und	da	diese	Bäume	leider	nicht	so	langlebig	sind,	stellt	sich	die	Frage,	wie	man	damit	
umgeht.	Schon	in	den	letzten	Jahren	mussten	einige	Bäume	aufgrund	der	potentziellen	Gefahr,	die	von	ihnen	ausging,	entfernt	
werden.	Auch	in	Zukunft	werden	wir	uns	noch	von	einigen	Birken	trennen	müssen,	sodass	sich	die	Baumreihe	immer	weiter	
lichten	wird.	
Aus	diesem	Grund	bitte	ich	Sie	nun	um	Ideen	–	schreiben	oder	sagen	Sie	uns:	Wie	soll	sich	diese	Birkenallee	entwickeln?	Sollte	
man	sie	so	erhalten	und	mit	Birken	immer	wieder	ergänzen	oder	sich	für	eine	andere	Gehölzart	entscheiden,	ist	vielleicht	sogar	
eine	ersatzlose	Entfernung	der	Bepflanzung	gewünscht?	Über	Ihre	Beteiligung	würde	ich	mich	sehr	freuen.
Holger Quellmalz  Bürgermeister Foto:	Antje	Schwabe

Wir bitten um Beachtung der geänderten Öffnungszeiten. 
Aufgrund	der	Coronavirus-Situation	ist	die	Gemeinde	nur	dienstags,	von	15:00	bis	18:00	Uhr,	geöffnet.
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Amtlicher Teil Freie Wohnungen
Auf	der	Hauptstraße	19	a	und	19	b	sind	3-Raum-Wohnungen	
frei.	Für	weitere	Informationen	wenden	Sie	sich	bitte	an	die	
Gemeindeverwaltung	Oberwiera,	Tel.	037608	22926.

Bekanntmachung
Die	nächste	Sitzung	des	Gemeinderates	der	Gemeinde	Ober-
wiera	findet am 17. März 2021, um 19:00 Uhr,	voraussichtlich	
in	der	Turnhalle	Oberwiera	statt.	Trotz	der	aktuellen	Lage	sind	
Bürger	herzlich	eingeladen	an	der	öffentlichen	Sitzung	teilzu-
nehmen.	Darüber	hinaus	besteht	die	Möglichkeit,	Fragen	an	
den	Gemeinderat	zu	stellen.	Die	Tagesordnung	wird	an	der	
Bekanntmachungstafel	 am	 Gemeindeamt,	 Hauptstraße	 19,	
bekannt	gegeben.

Entleerung der  
Gelben Tonnen im Landkreisgebiet

Rufnummer bitte beachten
Auf	der	Hotline	des	Amtes	für	Abfallwirtschaft	kommt	eine	
Vielzahl	von	Anfragen	zur	Entleerung	der	Gelben	Tonne	an.	
Das	Amt	bittet	darum,	sich	diesbezüglich	direkt	an	die	Entsor-
gungsunternehmen	zu	wenden.	Das	ist	im	gesamten	Landkreis	
die	Firma	Veolia	Umweltservice	Ost	GmbH	&	Co.	KG.	Im	Entsor-
gungsgebiet	ehemals	Chemnitz	Land	ist	der	Betrieb	Lichten-
stein,	Tel.	037204	6630,	zuständig.	In	den	Entsorgungsgebieten	
ehemals	Zwickauer	Land	und	Stadt	Zwickau	zeigt	sich	der	Be-
trieb	Zwickau	verantwortlich.	Dieser	ist	unter	der	Rufnummer	
0375	277320	zu	erreichen.	Die	Anfrage	an	die	richtige	Stelle	
gerichtet,	erleichtert	für	alle	den	Alltag,	so	das	Amt.

Störungsrufnummern von MITNETZ STROM
Damit	Sie	im	Störungsfall	schnellstmöglich	Hilfe	erhalten,	bitte	
unter	der	kostenlosen	Störungsrufnummer (Mo. bis So.: 00:00 
– 24:00 Uhr) der MITNETZ STROM: 0800 2305070 anrufen.	
Ergänzend	ist	es	unter	www.stromausfall.de	möglich,	Störungen	
online	zu	melden.
Weiterhin	besteht	unter	www.mitnetz-strom.de/stromausfall	die	
Möglichkeit	anhand	Ihrer	Postleitzahl	zu	prüfen,	ob	eine	Versor-
gungsunterbrechung	geplant	ist	bzw.	uns	aktuell	eine	Störung	
bekannt	ist.	Bitte heben Sie sich diese Nummern gut auf.

Bekanntmachung
Die	 Bekanntmachung	 für	 die	 Auslegung	 des	 Entwurfs	 der	
Haushaltssatzung	und	des	Haushaltsplanes	2021	für	die	Ge-
meinde	Oberwiera	mit	anschließender	Einspruchsfrist	für	die	
Bürger	hängt	vom 19. März bis zum 13. April 2021	an	der	
Bekanntmachungstafel	der	Gemeindeverwaltung	Oberwiera,	
Hauptstraße	19,	aus.

Ruf an und checke deine Möglichkeiten –  
dann klappt’s auch mit der Ausbildung!

Wer	noch	keinen	Plan	hat,	wie	es	nach	der	Schule	in	diesem,	im	
nächsten	oder	übernächsten	Jahr	weitergehen	soll,	für	den	hat	
die	Berufsberatung	der	Zwickauer	Arbeitsagentur	ein	beson-
deres	Angebot	parat.	Neben	der	telefonischen	oder	Online-Be-
ratung	gibt	es	als	zusätzlichen	Service	für	alle	Jugendlichen,	die	
Berufsorientierung,	Hilfestellung	bei	der	Berufswahl	oder	einen	
der	über	1.000	Ausbildungsplätze	benötigen,	die	Videokom-
munikation.	Du	hast	die	Wahl,	wie	du	mit	uns	kommunizieren	
möchtest.	Melde	dich	und	wir	vereinbaren	einen	Termin.

Tel.:	0375	3141848	•	E-Mail:	Zwickau.BIZ@arbeitsagentur.de

Biotonnenreinigung findet statt
In	die	Biotonne	gehören	organische,	oft	noch	feuchte	Abfälle.	
Damit	diese	trotzdem	kein	Eigenleben	entwickelt,	hilft	reini-
gen	am	besten.	Die	diesjährige	Frühjahrsreinigung	beginnt	be-
reits	am	8.	März	2021.	Dabei	werden	die	durch	den	Landkreis	
Zwickau	aufgestellten	Biotonnen	erst	entleert	und	anschlie-
ßend	gewaschen.	Die	Kosten	der	Reinigung	sind	in	der	Lei-
stungsgebühr	Bioabfall	enthalten,	so	dass	keine	zusätzlichen	
Gebühren	anfallen.	Die	Entleerung	der	Biotonne	ist	mindestens	
einen	Werktag	vor	der	im	Reinigungszeitraum	stattfindenden,	
regulären	Entleerungen	anzumelden.	
Dies	 ist	unter	www.landkreis-zwickau.de/abfall-online	oder	
telefonisch	unter	0375	4402-26600	möglich.
Am	Entleerungstag	ist	die	Tonne	bis	07:00	Uhr	bereitzustellen	
und	anschließend	bis	nach	dem	Waschgang	stehen	zu	lassen.	
Dieser	erfolgt	in	der	Regel	spätestens	am	nächsten	Tag.

Termin für Oberwiera: Dienstag, 23. März 2021

Kooperation  
Naturschutz und Landwirtschaft in Sachsen
Naturschutzberatung im Altkreis Chemnitzer Land 

und der kreisfreien Stadt Chemnitz
Der	Landschaftspflegeverband	„Mittleres	Erzgebirge“	e.	V.	ist	
seit	vielen	Jahren	als	Naturschutzqualifizierer	für	Landnutzer	
tätig.	Wichtige	Zielstellungen	unseres	Beratungsangebotes	
sind	 die	 Erhaltung	 und	 die	 Entwicklung	 der	 ökologischen	
Funktionen	landwirtschaftlicher	Nutzflächen,	die	Erhaltung	der	
Artenvielfalt	sowie	die	Erhaltung	bzw.	Entwicklung	spezieller	
Lebensraumtypen	einschließlich	der	Umsetzung	von	Maßnah-
men	der	Managementpläne	in	NATURA	2000-Gebieten.
Unser	Beratungsangebot	umfasst
•	Information	der	Landnutzer	über	Schutzziele	und	Anforde-

rungen	des	Naturschutzes	im	Betrieb	sowie	der	Fördermög-
lichkeiten

•	konkrete	 schlagbezogene	 Information	 und	 Beratung	 mit	
Abstimmung	geeigneter	Bewirtschaftungs-	und/oder	Pfle-
gemaßnahmen

•	detaillierte	fachliche	Einschätzung	potentieller	Flächen	für	
Natruschutzmaßnahmen	(Vor-Ort-Besichtigung	mit	umfas-
sender	Kartierung	und	Dokumentation)	 vor	der	Beantra-
gung	

•	Einzelflächenbezogene	 fachliche	Begleitung	während	des	
Verpflichtungszeitraumes	der	Richtlinie	Agrarumwelt-	und	
Klimamaßnahmen	AuK/2015

Wir	 informieren	die	Landwirte	gezielt	über	die	Inhalte,	Ziele	
und	Änderungen	gegenwärtig	bekannter	Fördermöglichkeiten.	
Besonderes	Augenwerk	liegt	dabei	auf	den	Grünlandflächen,	
die	für	die	Maßnahme	„Ergebnisorientierte	Honorierung	ar-
tenreichen	Grünlandes	–	EOH“	vorgesehen	sind.	Wir	bieten	
interessierten	Betrieben	für	die	gezielte	Beurteilung	der	Zu-
wendungsvoraussetzungen	eine	Erprobung	auf	ausgewählten	
Schlägen	vor	dem	ersten	Schnitt	im	Jahr	2021	an	und	stellen	
auf	Anfrage	das	entsprechende	Informationsmaterial	bereit.
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Fragen	zur	Mahdhäufigkeit	oder	Düngung,	zur	Beweidung,	
zur	Neuanlage	oder	Pflege	einer	Hecke,	aber	auch	spezielle	
Biotoppflege-	bzw.	Artenschutzmaßnahmen	werden	ebenfalls	
besprochen.	Auf	Wunsch	des	Landnutzers	werden	die	Maß-
nahmen	gerne	auch	konkret	flächenbezogen	präzisiert	und	
mit	möglichen	Fördermaßnahmen	untersetzt.
Für	Betriebe,	die	bereits	 Flächen	 in	Grünland-	bzw.	Acker-
maßnahmen	beantragt	haben,	bieten	wir	eine	Maßnahme-
begleitung	 an.	 Diese	 umfasst	 eine	 Flächenbegehung	 und	
die	Einschätzung,	ob	die	Umsetzung	der	Maßnahme	mit	den	
naturschutzfachlichen	Zielstellungen	übereinstimmt.	Für	die	
Naturschutzqualifizierung	entstehen	dem	Landbewirtschafter	
und	Eigentümer	keine	Kosten.	Haben	wir	 Ihr	 Interesse	ge-
weckt?	Dann	kontaktieren	Sie	uns	unter	der	Rufnummer	03733	
59677-0	bzw.	informieren	sich	auf	unserer	Homepage	www.
lpvme.de	über	das	Beratungsangebot.	Zusätzliche	Informati-
onen	zur	Naturschutzberatung	finden	Sie	unter:	www.smul.
sachsen.de/foerderung/naturschutzqualifizierung-fuer-land-
nutzer-c-1-4587.html

Landschaftsverband	„Mittleres	Erzgebirge“	e.	V.
Am	Sportplatz	14,	09456	Mildenau
Tel.:	03733	596770	•E-Mail:	info@lpvme.de
www.lpvme.de	•	www.facebook.com/LPVME/

Die	Naturschutzberatung	wird	im	Rahmen	der	Richtlinie	“Natür-
liches	Erbe	(NE/2014)”	aus	Mitteln	der	Europäischen	Union	(Eu-
ropäischer	Landwirtschaftsfonds	für	die	Entwicklung	des	länd-
lichen	Raumes-ELER)	und	des	Freistaates	Sachsen	gefördert.	
Im	Rahmen	des

►

Bekanntmachung von Beschlüssen
Im	Dezember	2020	wurde	aufgrund	der	Coronasituation	fol-
gende	Umlaufbeschlüsse	gefasst:
B 01/12/20:	Abwägungsbeschluss	zur	Aufhebung	Bebauungs-
plan	„Gemeindezentrum“	Oberwiera	einschließlich	der	1.	Än-
derung	des	Bebauungsplans,	Gemeinde	Oberwiera
In	der	öffentlichen	Sitzung	des	Gemeinderates	der	Gemeinde	
Oberwiera	am	15.	 Juli	2020	 (Beschluss	03/07/20)	wurde	der	
Aufstellungsbeschluss	zur	Aufhebung	des	Bebauungsplanes	
beschlossen.	Er	wurde	in	der	Sitzung	am	26.	August	2020	(B	
01/08/20)	geändert	und	zur	öffentlichen	Auslegung	bestimmt.	
Die	Auslegung	erfolgte	vom	14.	September	bis	14.	Oktober	
2020.	Die	eingegangenen	Stellungnahmen	der	Öffentlichkeit	
und	der	Behörden	wurden	entsprechend	der	Abwägungstabelle	
berücksichtigt	/	teilweise	berücksichtigt.	Das	Abwägungsergeb-
nis	ist	mitzuteilen.	Bei	den	Behörden,	die	keine	Anregungen	und	
Bedenken	geäußert	haben	bzw.	deren	Belange	nicht	berührt	
sind,	besteht	kein	Abwägungsbedarf	(Abwägungstabelle).	Der	
Gemeinderat	der	Gemeinde	Oberwiera	beschließt	durch	Um-
laufbeschluss	die	Abwägung	zur	Aufhebung	Bebauungs-plan	
„Gemeindezentrum“	Oberwiera	einschließlich	der	1.	Änderung	
des	Bebauungsplans,	Gemeinde	Oberwiera	in	der	Fassung	vom	
17.	August	2020	mit	der	Begründung	vom	9.	Dezrember	2020	
aus	der	Beteiligung	der	Öffentlichkeit	und	der	Behörden	und	
sonstigen	Träger	öffentlicher	Belange	gemäß	§	3	Abs.	2,	§	4	
Abs.	2	BauGB.	
B 02/12/20: Verwendung	der	pauschalen	Zuwendung	zur	Stär-
kung	des	ländlichen	Raumes	2020
Gesetzliche	Grundlage:	§	1	des	Gesetzes	über	die	Gewährung	
pauschaler	Zuweisungen	zur	Stärkung	des	ländlichen	Raumes	
im	Freistaat	Sachsen	vom	26.	September	2018

Der	Gemeinderat	der	Gemeinde	Oberwiera	beschließt	durch	Um-
laufbeschluss:	Die	erhaltenen	Zuweisungen	in	Höhe	von	70.000	
Euro	sind	im	Haushaltsplan	2020	enthalten	und	werden	für	den	
Haushaltsausgleich	verwendet.	Es	wurde	eine	Eilentscheidung	
von	Dezember	2020	bekannt	gegeben.	Im	Haushalt	2020	sind	
Kosten	für	die	Verfüllung	der	Klärgrube	in	der	Kita	eingestellt	
worden.	Es	ergab	sich	die	Möglichkeit,	eine	Förderung	über	
„Kleinprojekte“	LAEDER	zu	beantragen.	Die	Gemeinde	Oberwie-
ra	hatte	einen	entsprechenden	Antrag	gestellt	und	12.920	Euro	
Fördermittel	erhalten,	die	nicht	geplant	waren.	Somit	entschied	
der	Bürgermeister	die	veraltete	Rauchmeldeanlage	in	der	Kita	
neu	bauen	zu	lassen.	Die	Kosten	für	die	Anlage	belaufen	sich	
auf	9.561,88	Euro	inkl.	16	%	MwSt.	Es	wurde	die	Firma	Bajorat	
Sicherheitstechnik	aus	Hohndorf	damit	beauftragt,	da	diese	das	
günstigste	Angebot	unterbreitete.
Zur	Sitzung	am	17.	Februar	2021	wurden	folgende	Beschlüsse	
gefasst:
B 01/02/21: Bebauungsplan	 Gewerbegebiet	 „Hohe	 Straße“	
–	Abwägungsbeschluss
(1)	Eingegangene	Stellungnahmen	mit	Anregungen	zum	Be-
bauungsplan	Gewerbegebiet	„Hohe	Straße“	wurden	im	Ge-
meinderat	einzeln	gemäß	der	Abwägungstabelle	 in	der	Be-
schlussanlage	abgewogen.
(2)	Das	Ergebnis	der	Abwägung	wird	mitgeteilt.
(3)	Die	Planunterlagen	sind	der	Abwägungsentscheidung	fol-
gend	fortzuschreiben.
Der	Gemeinderat	der	Gemeinde	Oberwiera	hat	in	seiner	Sitzung	
vom	11.	Dezember	2018	den	Aufstellungsbeschluss	zum	Bebau-
ungsplan	Gewerbegebiet	„Hohe	Straße“	gefasst.	Die	öffentliche	
Auslegung	der	vollständigen	Planunterlagen	erfolgte
•	zur	Vorentwurfsfassung	04/2019		

vom	17.	Juni	bis	zum	12.	Juli	2019	und
•	zur	Entwurfsfassung	09/2020		

vom	19.	Oktober	bis	19.	November	2020.
Die	Beteiligung	der	Nachbargemeinden,	Behörden	und	sons-
tigen	Träger	öffentlicher	Belange	erfolgte	jeweils	parallel.	Aus	
den	Beteiligungsverfahren	zur	Planaufstellung	liegen	50	Stel-
lungnahmen	von	28	verschiedenen	Beteiligten	vor,	davon	29	
aus	der	frühzeitigen	Beteiligung	zur	Vorentwurfsfassung	und	
21	aus	der	förmlichen	Beteiligung	zur	Entwurfsfassung.	Alle	
Stellungnahmen	stammen	von	Nachbargemeinden,	Behör-
den	oder	sonstigen	Trägern	öffentlicher	Belange.	Stellung-
nahmen	aus	der	Öffentlichkeitsbeteiligung	liegen	nicht	vor.	
Die	Stellungnahmen	und	die	darin	enthaltenen	Anregungen	
unterliegen	der	Einzelabwägung.	Die	Einzelabwägung	erfolgt	
anhand	der	Abwägungstabelle,	in	der	die	Anregungen	zitiert	
oder	sinnwahrend	zusammengefasst	dargelegt	werden.	Die	
vollständigen	Originalstellungnahmen	sind	in	der	Verfahrens-
akte	einsehbar.	Das	Ergebnis	der	Abwägung	ist	den	jeweiligen	
Belangträgern	mitzuteilen.
B 02/02/21: Bebauungsplan	Gewerbegebiet	 „Hohe	Straße“	
–	Satzungsbeschluss
(1) Der	Gemeinderat	beschließt	den	Bebauungsplan	Gewerbe-
gebiet	„Hohe	Straße“	in	der	Fassung	02/2021	als	Satzung.
(2)	Die	dazugehörige	Begründung	mit	Umweltbericht	in	der	
Fassung	02/2021	wird	gebilligt.
(3)	Der	Bürgermeister	wird	beauftragt,	für	den	Bebauungsplan	
Genehmigung	zu	beantragen.	Die	Erteilung	der	Genehmigung	
ist	alsdann	nach	§	10	Abs.	3	BauGB	ortsüblich	bekanntzuma-
chen.	Der	Gemeinderat	hat	am	17.	Februar	2021	die	Abwä-
gungsentscheidung	getroffen.	
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Die	planunterlagen	wurden	der	Abwägungsentscheidung	nach	
fortgeschrieben.	Grundzüge	der	Planung	wurden	durch	die	
Fortschreibung	nicht	berührt.	Eine	erneute	Öffentlichkeits-	und	
Behördenbeteiligung	(§	4a	Abs.	3	BauGB)	ist	daher	entbehrlich.	
Der	Satzungsbeschluss	kann	gefasst	werden.	Alle	Planunterla-
gen	liegen	nun	in	der	Fassung	02/2021	vor.	Im	weiteren	Ver-
fahrensablauf	sind	die	Vorgaben	von
•	§	10	BauGB	(Beschluss,	Genehmigung	und	Inkrafttreten	des	

Bebauungsplans)	und
•	§	10a	BauGB	 (Zusammenfassende	Erklärung	 zum	Bebau-

ungsplan;	Einstellen	in	das	Internet)
zu	beachten.	Da	kein	wirksamer	Flächennutzungsplan	vorliegt,	
unterliegt	der	nach	§	8	Abs.	4	BauGB	vorzeitig	aufgestellte	Be-
bauungsplan	der	Genehmigungspflicht	durch	die	höhere	Ver-
waltungsbehörde,	hier	durch	das	Landratsamt	Zwickau.	Für	die	
Genehmigung	räumt	das	BauGB	eine	Frist	von	drei	Monaten	
ein.	Zwischenzeitlich	können	Vorhaben	nach	§	33	BauGB	zu-
gelassen	werden,	wenn	die	entsprechenden	Voraussetzungen	
erfüllt	sind.	Nach	Genehmigung	ist	die	Satzung	auszufertigen	
und	dem	Bebauungsplan	ist	eine	zusammenfassende	Erklä-
rung	nach	§	10a	BauGB	beizufügen.	Mit	der	ortsüblichen	Be-
kanntmachung	 der	 Genehmigung	 tritt	 der	 Bebauungsplan	
in	Kraft.	Der	Bebauungsplan	ist	ab	diesem	Zeitpunkt	mit	der	
Begründung	und	der	zusammenfassenden	Erklärung	zu	jeder-
manns	Einsicht	bereitzuhalten,	ferner	ergänzend	auch	in	das	
Internet	einzustellen	und	über	das	zentrale	Internetportal	des	
Freistaates	Sachsen	zugänglich	zu	machen.
B 03/02/21: Der	Gemeinderat	der	Gemeinde	Oberwiera	be-
schließt	die	3.	Änderung	der	Gemeinschaftsvereinbarung	über	
die	Verwaltungsgemeinschaft	„Waldenburg“	vom	20.	Dezem-
ber	2000,	zuletzt	geändert	am	25.	Juni	2015.	Gemäß	Prüfbe-
richt	des	Staatlichen	Rechnungsprüfungsamtes	Zwickau	zur	
überörtlichen	Prüfung	der	Haushalts-	und	Wirtschaftsführung	
in	den	Haushaltsjahren	2009	bis	2012	in	den	drei	Gemeinden	
der	Verwaltungsgemeinschaft	wurde	festgestellt,	dass	die	be-
stehende	freiwillige	Vereinbarung	zur	Berechnung	des	Finanz-
bedarfs	in	der	Gemeinschaftsvereinbarung	zu	überarbeiten	ist	
und	eine	zweifelsfreie	Anwendung	sichergestellt	werden	muss.	
Die	Einführung	des	neuen	Haushalts-	und	Rechnungswesens	
sowie	 die	 freiwillige	 Berechnung	 des	 Finanzbedarfs	 macht	
eine	Neuregelung	des	 §	9	der	Gemeinschaftsvereinbarung	
über	die	Verwaltungsgemeinschaft	„Waldenburg“	notwendig.	
Der	Entwurf	der	3.	Änderung	der	Gemeinschaftsvereinbarung	
sowie	eine	Synopse	des	§	9	wurden	als	Anlage	zum	Beschluss	
B	03/08/2020	vom	26.	August	2020	ausgereicht.
Mit	Beschluss-Nr.	B	03/08/2020	vom	26.	August	2020	 legi-
timierte	der	Gemeinderat	der	Gemeinde	Oberwiera	die	Mit-
glieder	des	Gemeinschaftsausschusses	der	3.	Änderung	der	
Gemein-schaftsvereinbarung	über	die	Verwaltungsgemein-
schaft	„Waldenburg“	vom	20.	Dezember	2000,	zuletzt	geän-
dert	am	25.	Juni	2015,	zuzustimmen.	Die	3.	Änderung	der	Ge-
meinschaftsvereinbarung	über	die	Verwaltungsgemeinschaft	
„Waldenburg“	wurde	 in	der	Sitzung	des	Gemeinschaftsaus-
schusses	am	3.	September	2020	mit	Beschluss-Nr.	01/2020	
beschlossen.	Dieses	Vorgehen	stand	nicht	im	Einklang	mit	§	37	
SächsKomZG	in	Verbindung	mit	§	10	Nr.	1	der	aktuellen	Ge-
meinschaftsvereinbarung.	Danach	bedarf	eine	Änderung	der	
Gemeinschaftsvereinbarung	der	Zustimmung	aller	beteiligten	
Stadt-	bzw.	Gemeinderäte.
B 04/02/21:	Der	Gemeinderat	der	Gemeinde	Oberwiera	be-
schließt	 die	 Annahme	 einer	 Geldspende	 für	 die	 Freiwillige	
Feuerwehr	Oberwiera.

Impfen gegen Corona
Seit	fast	zwei	Monaten	kann	man	sich	in	Deutschland	gegen	Co-
rona	impfen	lassen.	Dabei	gibt	es	bisher	die	zwei	Möglichkeiten,	
die	Impfung	entweder	 in	einem	Impfzentrum	oder	 in	einem	
Pflege-/Altenheim	über	die	mobilen	Impfteams	zu	erhalten.	In	
Oberwiera	gibt	es	noch	keine	Einrichtungen	dieser	Art	und	auch	
ein	mögliches	Impfzentrum	ist	sehr	weit	entfernt.	Eine	meiner	
Ansicht	nach	gute	Lösung	wäre	eine	Impfung	vor	Ort,	hier	in	
unserer	Gemeinde.	Um	diesen	Gedanken	in	die	Tat	umzusetzen,	
gilt	es	einiges	zu	bedenken	und	auch	vielleicht	zu	erklären.	Am	
Mittwoch,	dem	24.	Februar	2021,	hatte	ich	gemeinsam	mit	eini-
gen	Bürgermeistern	des	Landkreises	ein	Videogespräch	mit	Frau	
Staatsministerin	Petra	Köpping,	in	dem	es	inhaltlich	hauptsäch-
lich	um	das	Thema	Impfen	und	Testen	ging.	Für	eine	Impfung	
vor	Ort	müssen	noch	einige	Hürden	genommen	werden	und	
Voraussetzungen	geschaffen	werden,	die	da	wären:	
•	ausreichender	Impfstoff
•	Finanzierung	möglicher	 Impfbusse	(Entscheidung	über	10			

Busse	erst	in	kommender	Woche	durch	Finanzminister)
•	Öffnung	der	Prioritätenliste	auf	Menschen	über	70	bzw.	60	

Jahren,	um	eine	Auslastung	des	 Impfbusses	von	min.	150	
Personen	zu	gewährleisten.

Wenn	man	das	realistisch	einschätzt,	ist	es	frühesten	im	April	
denkbar,	vor	Ort	zu	impfen.	Bei	Hausärzten	kann	man	wahr-
scheinlich	Ende	April	mit	Impfstoff	rechnen,	aber	sicher	ist	das	
noch	nicht.	Für	die	zurzeit	81	Personen	in	unserer	Gemeinde,	
die	über	80	Jahre	alt	sind,	gibt	es	aktuell	nur	die	Impfung	in	
einem	Impfzentrum.	Man	ist	dabei	auch	nicht	an	Zwickau	ge-
bunden,	andere	Einrichtungen	auch	in	anderen	Bundesländern	
sind	möglich.	Sollten	Sie	Fragen	haben	oder	brauchen	Hilfe,	
können	Sie	sich	gern	an	die	Gemeindeverwaltung	wenden.
Anmeldung Impfzentrum: 
Sachsen:  Tel.:	0800	0899	089
	 https://sachsen.impfterminvergabe.de
Thüringen:		Tel.:	03643	4950490
	 https://impfen-thueringen.de/terminvergabe.html
Holger Quellmalz, Bürgermeister

Aus der Kirchgemeinde .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gottesdiensten und Veranstaltungen
28. Februar 2021 10:00	Uhr	 Niederwiera
7. März 2021 10:00	Uhr	 Schönberg
14. März 2021 09:00	Uhr	 Oberwiera
21. März 2021 09:00	Uhr	 Tettau
	 10:15	Uhr	 Neukirchen
28. März 2021 09:00	Uhr	 Niederwiera
2. April 2021 09:00	Uhr	 Pfaffroda
	 15:00	Uhr	 Neukirchen
4. April 2021 10:00	Uhr	 Schönberg
5. April 2021 10:00	Uhr	 Tettau

Glück gehabt
Was	benötigt	ein	Volk,	damit	es	ihm	gut	geht	und	es	glücklich	
ist?	Ist	es	eine	gut	funktionierende	Demokratie,	eine	prosperie-
rende	Wirtschaft,	weise	Politiker,	Bildung	für	alle,	ein	effektives	
Gesundheitswesen?	Dieses	und	sicher	noch	einiges	mehr	ge-
hört	dazu.	Faszinierend	ist	es,	dass	uns	in	unserem	Land	vieles	
davon	einfach	zur	Verfügung	steht.	Reicht	das,	um	glücklich	
zu	sein?	In	einem	alten	Gebet	gibt	es	einen	genialen	Tipp,	um	
glücklich	zu	werden.
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„Glücklich	zu	nennen	ist	das	Volk,	dessen	Gott	der	Herr	ist.“	
(Psalm 33,12) 

Warum	das	jetzt?	Warum	kommt	Gott	noch	ins	Spiel.	Das	ist	
heute	für	unsere	Ohren	ungewöhnlich.	Gott	erscheint	sehr	sel-
ten	an	unserem	Horizont.	Ich	glaube,	es	lohnt	sich	unbedingt,	
dieser	Frage	nach	Gott	einen	Moment	nachzugehen.	Übertra-
gen	sagt	dieser	Satz	nichts	anderes,	als	das	insbesondere	die	
Menschen	glücklich	sind,	denen	Gott	etwas	bedeutet.	Warum?	
Auch	schon	damals	wird	dieser	eine	Spitzensatz	in	dem	alten	
Gebet	weiter	erklärt.	Zum	einen	sagt	dieser	Mensch,	Gott	hat	
diese	Welt	geschaffen.	Das	heißt	also,	nichts	ist	einfach	zufällig	
entstanden,	sondern	Gott	hat	 jeden	Menschen	gewollt	und	
alles	erschaffen.	Darüber	hinaus	heißt	es	in	diesem	Gebet,	die	
Menschen	denken	sich	viel	und	planen,	aber	letztlich	entfaltet	
sich	der	Plan	Gottes.	Und	darüber	hinaus	kennt	Gott	die	Ge-
fühle,	Gedanken	und	Sehnsüchte	eines	jeden	Menschen.
Gott	ist	demnach	mit	dieser	Welt	absolut	verwoben.	Er	ist	der	
Schöpfer,	er	lenkt	am	Ende	die	Geschicke	dieser	Welt	und	er	
kennt	uns	ganz	persönlich.	Aus	dieser	Perspektive	ist	es	nahe-
liegend,	diesen	Gott	nicht	zu	ignorieren.	Denn	er	hat	den	Raum	
geschaffen,	 in	dem	sich	unser	Leben	entfalten	kann.	Er	be-
gegnet	denen,	die	ihn	suchen	auf	sehr	persönliche	Weise.	Das	
wird	in	diesem	Gebet	benannt.	Gott	bewahrt	in	schwierigen	
Zeiten	und	rettet	sogar	vor	dem	Tod.	Das	heißt	also,	Gott	hat	
uns	nicht	nur	in	diese	Welt	gestellt,	sondern	er	ist	da,	wenn	wir	
ihn	suchen	und	ihn	brauchen.	Natürlich	muss	sich	niemand	auf	
solche	Gedanken	einlassen.	Trotzdem	ist	es	ein	erstaunliches	
Phänomen,	dass	Menschen	immer	wieder	anfangen,	Gott	zu	
vertrauen	und	dann	auch	erleben,	Gott	hilft	mir.	Darüber	kann	
ich	mich	glücklich	schätzen.	Am	Ende	dieses	alten	Gebetes,	
wird	es	sehr	persönlich.	Menschen	drücken	ihre	Erfahrungen	
und	ihre	Freude	über	Gott	aus:	„Denn	an	ihm	freuen	wir	uns	
von	ganzem	Herzen,	und	wir	vertrauen	auf	seinen	heiligen	Na-
men.“	Diesen	Menschen	konnte	Gott	ein	tiefes,	inneres	Glück	
schenken.	Und	ich	glaube	das	dies	bis	heute	Gottes	Leiden-
schaft	ist.	Er	stärt	und	ermutigt	alle,	die	ihn	suchen.	
Pfarrer Sören Lange, Oberwiera-Schönberg

Klaus Zergiebel
* 23.12.1942 † 14.01.2021

Wir haben Abschied genommen von unserem lieben

In Liebe und Dankbarkeit
Deine Eva
Thomas, Kerstin und Jakob

Oberwiera, Februar 2021

Auf diesem Weg möchten wir uns bei
allen Freunden, Nachbarn, Bekannten
und Sportfreunden für die über-
wältigende Anteilnahme und Verbun-
denheit, welche sie auf so vielfältige
Weise zum Ausdruck gebracht haben,
ganz herzlich bedanken.

Alles wird gut,
aber nie mehr wie es war.

DANKSAGUNG

Bücherei 
Öffnungszeiten 

Die	Bücherei	bleibt	aufgrund	der	Corona-
Schutzverordnung	weiterhin	geschlossen.



Wierataler Nachrichten  •  27.02.2021  •  Seite �

Wovor schützt die Impfung? 

Wer ist besonders gefährdet?

Welche Impf-
reaktionen wurden 
beobachtet?

Warum konnten die Impfstoffe so schnell entwickelt werden?

Wie wirksam ist die mRNA-COVID-19-Impfung?

Stand:
Februar

2021

Lungenentzündung
Atemnot bis hin zu 
Beatmungspflichtigkeit
neurologische und 
kardiovaskuläre Folgeschäden
überschießende Immunreaktion
Long-COVID-19

Fieber

trockener
Husten

Halsschmerzen
Atemnot

Verlust Geruchs-/
Geschmackssinn

Kopfschmerzen

Fieber

Schmerz an der 
Einstichstelle

Insgesamt eher milde Reaktionen, 
1 bis 3 Tage nach mRNA-Impfung

Müdigkeit

Erfahrungen von 
-

Anzahl der Testpersonen

bessere Technologien zur 
Erregerdiagnostik und

Identifikation eines erfolgversprechenden 
Kandidaten

und überlappend

~ 50.000

Die Prüfung der Daten aus 
den klinischen Studien, die 
vor Zulassung erfolgten, 
unterliegt den üblichen 
strengen Kontrollen.

17,93

0,25

0,06

0,66

2,64
0,430,01

0,03

1,49

8,74

Es wurden keine 
Sicherheitskontrollen 
ausgelassen.

SARS-CoV-2-Virus 

Das neuartige Coronavirus 
(SARS-CoV-2) ist für die 
weltweite COVID-19-
Pandemie verantwortlich. 

Viele Infizierte haben keine 

aber trotzdem ansteckend.

-

mit zunehmendem Alter 
deutlich an.

Impfungen haben eine hohe 
individuelle Schutzwirkung 

einzudämmen. 

Komplikationen von COVID-19

Phase 3

~ 50

Phase 1
Sicherheit &

Immunogenität

~ 500

Phase 2

Dosisfindung &
Sicherheitsdaten

Schutzwirkung

Muskelschmerzen

Frösteln

Gelenkschmerzen

~ 80

~ 60

~ 10~ 10

~ 20~ 20

~ 30~ 30

~ 30~ 30

~ 50

Vorerkrankung die Sterblichkeit erhöhen. 

~ 95 % 

0 - 49 70 - 7950 - 59 60 - 69 80 +

Verstorbene je 100 COVID-19-Fälle

Abgeschlagenheit

Durchfall

Kopf-
schmerzen

ohne Vorerkrankungmit Vorerkrankung

Kommt eine 
COVID-19-geimpfte
Person mit dem 
Erreger in Kontakt, 
wird sie mit hoher 
Wahrscheinlichkeit 
nicht erkranken.

COVID-19-Impfung
mRNA-basierte Impfung

lokale Reaktionen
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-
nen oder Sorgeberechtigten unterstützen. Für das Aufklärungsgespräch ist zu beachten, dass die Fachinformationen des 

| www.zusammengegencorona.de | 
| |

Gestaltung: www.infotext-berlin.de

Public-Health-Perspektive

Wissenswertes für die Praxis 

Fragen

-
nen akute Corona-Infizierte bzw. COVID-19-Erkrankte 
festgestellt und mehr als 47.600 von ihnen sind an oder 
mit COVID-19 verstorben.  Das RKI schätzt die Gefährdung 
für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland ins-
gesamt als sehr hoch ein. Eine Impfung gegen COVID-19 
trägt sowohl zum individuellen Schutz als auch zur Ein-

eine relevante Bevölkerungsimmunität ausgebildet und 
das Risiko schwerer COVID-19-Erkrankungen sehr stark 
reduziert werden 

und leistet einen Beitrag zur Stabilität der Gesundheits-
versorgung insgesamt.

Für eine Zulassung muss in Studien mit Zehntausenden 

verträglich und sicher ist. Dies ist auch bei
Im Rahmen eines 

„Rolling Review“-Verfahrens wurden keine sicherheits-
relevanten Prüfschritte ausgelassen, aber Prozesse ver-
schlankt und zeitgleich durchgeführt. In der Sondersitu-

-
fend Daten von den Entwicklern übermittelt und konnten 
daher schneller über eine Zulassung entscheiden. Es gilt 

-
rung einer Impfung muss und wird die Sicherheit eines 

-
gen erfasst werden können. 

Es muss zwischen Risikofaktoren und Vorerkrankungen 

die das Risiko für einen schweren COVID-19-Erkrankungs-
verlauf und Versterben erhöhen. Dazu gehören unter 

-
enz und Diabetes. Andere Vorerkrankungen erhöhen das 
Risiko nur leicht oder auch gar nicht. Insgesamt ist aber 
ein hohes Lebensalter der wichtigste Risikofaktor für 
einen schweren oder sogar tödlichen Krankheitsver-
lauf. 

Menschen mit besonders 
hohem Risiko für schwere oder tödliche Verläufe der 
Erkrankung zuerst -

-
-
-

aus vier Stufen. Einzelfallentscheidungen sind möglich. 
Dürfen bzw. sollten sich COVID-19-Genesene noch 

erso-
nen, die eine labordiagnostisch gesicherte Infektion mit 
SARS-CoV-2 durchgemacht haben, zunächst nicht 

 Aber nach den bisher vorliegenden 

Infektion eine Gefährdung darstellt. 

emp-

derzeit nicht. Zur Impfung in der Stillzeit liegen keine 
Daten vor. Die STIKO hält es jedoch für äußerst unwahr-

Stillzeit ein Risiko für den Säugling darstellt. Schwange-

Besondere Kühlungs- und Lagerungsbedingungen

-
-
-

-

Dies ist insbesondere in Anbetracht der anfänglichen 

Impfschema

-

Eine begonnene Impfserie muss mit dem gleichen 
-

Kontraindikationen

Wichtig zu wissen
-
-

lichkeit kann eine Gabe eines leichten Schmerzmittels 

Der volle Impfschutz ist erst etwa 7 bis 14 Tage nach der 
zweiten Impfung zu erwarten. 
Zu anderen Impfungen soll ein Abstand von 14 Tagen 

-

Die COVID-19-Impfung ist kostenfrei.

ren mit Vorerkrankungen und einem daraus resultieren-
den hohen Risiko für eine schwere COVID-19-Erkrankung 

nach Aufklärung eine Impfung angeboten werden. 

Bitte beachten Sie für weitere
Informationen auch unser Faktenblatt 
"Vektor-basierte Impfung".
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